
II~1496 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates 
XI. Gesetzgebungsperiode 

651/A.B. 

zu 680/J 
A ~ fra g e b e a n t VI 0 r tun g 

des Bundesministers für Auswi:irtige Angelegenheiten Dr. IV a I d h e i m 

auf die Anfrage der Abgeordneten C z e t tel und Genossen, 

betreffend den Vollzug des Bundesfinanzgesetzes 1967 unter Bedachtnahme 

auf das 4. Budgetüberschreitungsgesetz 1967. 

-.-.-.-

Die Abgeordneten zum Nationalrat Hans Czettel und Genossen haben am 

19. April 1968 unter Zl. 680/J an das Bundesministerium für Auswärtige 

Angelec;enheiten Anfragen, betreffend den Vollzug des Bundesfinanzgesetzes 

1967 unter Bedachtnahme auf das 4. Budgetüberschreitungsgesetz 1967, ge

richtet. 

Das Bundesministerium für Auswärtige Angelegenheiten darf zu den 

einzelnen Anfragepunktenfolgendes mitteilen: 

Zu Frage 1): Hit dem 3. Budgetüberschreitungsgesetz 1967. BGBI.Ur. 

350 vom 8. Novemb.er 1967, § 3. Abs. 2 wurde gem. Art. 11 Abs. 3 des BFG 

1967 die Rückstellung von 1 % der vorgesehenen Jahreskredite bei Kap. 20 

"Xußeres" der sachlichen Ermessensausgaben der ordentlichen Gebarung ver

fügt. Im einzelnen handelt es sich um folgende Ausgabenansätze: 

Ansatz 1/20001 "BM.f.AA.-Verwaltungsaufwand" 

Ansatz 1/20101 IIVertretune;sbehörden-Verwaltungsaufwand" 

Zu Frage 2): Die Bindungen sind mit einem Hundertsatz von 1 % am 

8. November 1967 verfügt worden. 

Zu Frac;e 3): Die bereits in Beantwortung der Frage 1 angeführten 

Ausgabenansätze vermindern sich durch diese einprozentige Bindung auf 

folgende verfügbare Höhe.; 

Ansatz: 

1/20001 

1/20101 

verfügbarer Restkredit: 

S 10,071.430 

S 52,017.950 

Zu Frage Lt): Bei der Ermittlung der in die Regierungsvorlage über 

das 4. BÜG. 1967 aufgenommenen Überschreitungsbeträge ist das Bundes

ministerium für Auswärtige Angelegenheiten von der vollen Höhe der Aus

gabenansätze ausgegangen, da die Anträge des Bundesministeriums für Aus

vlärtige Angelegenheiten, welche im 4. Budgetüberschrei tungsgesetz 1967 

genehmigt wurden, bereits im September 1967 eingebracht wurden und das 

3. Budgetüberschreitungsgesetz erst am 8. November 1967 in Kraf;t'c.,gctteben iste 
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?51/A.B. 

zu 68o/J 
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Zu Frage 5): Die Bestimmungen des Art. III Aba. 5 lit. b - d des 

BFG 1967 wurden vom Bundesministerium für Auswärtige Angelegenheiten weder 

vor noch nach dem Inkrafttreten des 4. Budgetüberschreitungsgesetzes 1967 
angewendet. 

-.-.-.-

Die konkreten Fragen an den Ninister lauteten: 
1) Welche einzeln anzuführenden Ausgabenansätze waren durch die Rück

stellung eines einheitlichen Hundertsatzes gemäß Art. II Abs. 3 des Bundes
finanzgesetzes 1967 betroffen? 

2) Hit welchem Hundertsatz und wann sind diese Bindungen verfügt Vlor-
den? 

3) Auf vielehe verfügbare Höhe verminderten sich sohin die betroffenen 
Ausgabenansätze? . 

4) Ist das Ressort bei der Ermittlung der (dem Bundesministerium für 
Finanzen bekanntgegebenen und später in die Regierungsvorlage über das 
4. Budgetüberschreitungsgesetz 1967 aufgenommenen) Überschreitungsbetrüge 
von der vollen Höhe der Ausgabenansätze (unter Berücksichtigung des 1. 
bis 3. Budgetüberschreitungsgesetzes 1967) oder von ihrer um die Bindun
gen verminderten Höhe ausgegangen? 

5) Hinsichtlich welcher zu überschreitenden Ausgabenansätze (wobei der 
Betrag der Überschreitung anzugeben ist) und hinsichtlich welcher zur Be
deckuhg dieser Überschreitungen herangezogenen Ausgabenansätze (wobei der 
zur Bedekcung herangezogene Betrag anzugeben ist) sind die Bestimmungen 
des Art. III Abs. 5 lit. b bis d des Bundesfinanzgesetzes 1967 

a) vor dem Inkr~fttreten des 4. Budgetüberschreitungsgesetzes 1967 und 
b) nach dessen Inkrafttreten 

angewendet worden? 

-.-.-.-
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